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Vorwort zur 2. Auflage

Seit der ersten Auflage des Kommentars sind zehn Jahre vergangen. In der
Zwischenzeit hat die Rechtsprechung, die weiterhin bei der Verwaltungsge-
richtsbarkeit liegt, zahlreiche Entscheidungen getroffen, die bei der Neubear-
beitung berücksichtigt werden mussten. Sehr viele Entscheidungen betrafen die
(unzureichende) Mitwirkung bei der Feststellung der Vaterschaft. Das Bundes-
verwaltungsgericht hat ein wegweisendes Urteil zur anonymen Samenspende
erlassen und dabei das Merkmal der „Planwidrigkeit“ des Ausbleibens von
Unterhaltszahlungen ins rechte Licht gerückt. Ein weiteres wichtiges Urteil
betrifft die Wohnsitzklausel im Unterhaltsvorschussgesetz. Eine Neubearbeitung
des Kommentars war nicht nur wegen der inzwischen ergangenen Rechtspre-
chung notwendig, sondern vor allem wegen des grundlegenden Änderungsge-
setzes vom 14. August 2017, durch das das Unterhaltsvorschussrecht nicht nur
eine erhebliche Ausweitung seines Anwendungsbereichs erfahren, sondern sich
auch in seiner Struktur verändert hat.

Das Unterhaltsvorschussrecht ist Teil des Sozialrechts und steht auch im Übri-
gen nicht isoliert in der deutschen und europäischen Rechtsordnung. Insofern hat
das Starke-Familien-Gesetz vom 29. April 2019, dessen Regelungen zum 1. Januar
2020, aber auch zum Teil erst zum 1. Juli 2020 in Kraft treten, die Lage Alleinerzie-
hender erheblich verändert, indem der Kinderzuschlag nach § 6a BKGG ausge-
weitet und auch das Bildungs- und Teilhabepaket nach dem Recht der Grundsi-
cherung verbessert wurde. Manche Berechnungen zu den Schnittstellen zwischen
den verschiedenen Sozialleistungen mussten daher angepasst werden. Die Vor-
schriften für die Leistungsberechtigung von nicht freizügigkeitsberechtigten Aus-
ländern sind durch das jüngste Änderungsgesetz zum UVG vom Dezember 2019
verändert worden. Die neuen Vorschriften des § 1 Abs. 2a UVG sind am 1. März
2020 in Kraft getreten; sie beruhen auf Änderungen im Ausländerrecht, die durch
das Gesetz über Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung vom 8. Juli 2019
und durch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz vom 15. August 2019 eingetreten
sind. Diese neue Rechtsentwicklung konnte in der neuen Auflage des Kommen-
tars noch berücksichtigt werden.

Die Zahl der Leistungsberechtigten für die Unterhaltsleistung ist infolge der Geset-
zesänderung von 2017 erheblich gestiegen und stellt die zuständigen Behörden vor
große Herausforderungen. Die notwendige Abstimmung mit den Jobcentern bedeu-
tet Neuland. Weiterhin liegt ein Schwerpunkt der Arbeit im Unterhaltsvorschuss-
recht in der Geltendmachung der übergegangenen Unterhaltsansprüche gegenüber
dem anderen Elternteil. Insoweit sind die neugefassten §§ 7 und 7a UVG zu beach-
ten. Im Übrigen richtet sich der Rückgriff auf den Unterhaltsschuldner nach dem
Zivilrecht, das nicht Gegenstand des UVG ist. Die öffentlich-rechtlichen Bestim-
mungen der §§ 7 und 7a UVG hat freundlicher Weise Herr Prof. Dr. Jan-Friedrich
Bruckermann, Fachhochschule für Oekonomie und Management, (FOM) Köln,
eigenverantwortlich kommentiert.

Die neue Auflage des Kommentars soll den Zugriff auf das Unterhaltsvor-
schussrecht erleichtern. Da auch dieses Rechtsgebiet „im Fluss“ ist und die
Auswirkungen der letzten Gesetzesänderungen erst nach und nach sichtbar wer-
den, wird der Verfasser die weitere Entwicklung in Rechtsprechung und Praxis

V

08-05-20 06:29:59 2. AK Grube, UVG, 2. Aufl. (Fr. Tomalla)
GRUBE$ 0001 Grube_UVG_2A_sl2.xml



Vorwort zur 2. Auflage Vorwort zur 2. Auflage

durch entsprechende Veröffentlichungen begleiten. Für Hinweise, die mich
unter grube@msbh.de erreichen, bin ich dankbar.

München, im März 2020 Christian Grube

VI
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